
Klasse 10 ab 2024 

                Alle müssen an der MSA Prüfung teilnehmen. 

MSA – Mittlerer Schulabschluss (früher Realschulabschluss) 
 

 

 

 

 

 

Wiederholung 
 
 

oder 

MSA zum ersten 

Mal nicht 

bestanden 

MSA nicht 

bestanden + 

Antrag der Eltern 

auf Entlassung 

MSA 2x nicht 

bestanden 

MSA bestanden 

Versetzung in 
Oberstufe (11) 
nicht geschafft 

 

Entlassung mit 

ESA Abschluss 

MSA Abschluss & 

Entlassung Entlassung & 
Recht auf Klasse 

11 an einer 
anderen Schule 

MSA bestanden 
 

Versetzung in 
11 geschafft 
max. eine 4  
keine 5 oder 6 
& mind. Ø 3,0 in 
Deu, Ma, Eng 

Projektarbeit  
 

MSA: Prüfung in 10 nicht bestanden  Projektarbeit kann auf Antrag wiederholt werden oder erneut benutzt werden. 
(Nur die Note der ggf. neuen Projektarbeit zählt & erscheint im Zeugnis.) 

 

MSA nicht bestanden /Abschluss nicht erreicht 

ab zwei 5en oder einer 6 auf MSA-Niveau. 


